
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/5/22 7Ob2135/96p,
9Ob319/99y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1996

Norm

ABGB §880a B

Rechtssatz

Das Recht auf "präzise, ja nachgerade pedantisch genaue Erfüllung aller Anspruchsvoraussetzungen" gilt auch nur "im

Zweifel"; die Gründe für eine gegenteilige Interpretation aus den Umständen des Einzelfalles müssen aber jedenfalls

sehr gut abgesichert sein.
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